
 

 

16.04.2021 

Liebe Eltern,  

 

heute kann ich die Informationen aus dem Elternbrief von vorgestern ergänzen und präzisieren.  

 

Schulbetrieb im Wechselunterricht 

 

Ab Montag findet am AEG für die Klassenstufen 5-10 und die Kursstufe I Wechselunterricht nach 

Stundenplan statt.  

 Die Klassen/Lerngruppen werden dazu von den zuständigen Lehrkräften in zwei möglichst gleich 

große Gruppen eingeteilt, die Information über die Zuteilung erfolgt direkt durch die Lehrkräfte. 

 Gruppe A besucht in der ersten Woche die Schule nach Plan von Montag bis Mittwoch 

 Gruppe B besucht die Schule in der ersten Woche am Donnerstag und Freitag 

 In der Folgewoche ist es umgekehrt.  

 Der Nachmittagsunterricht findet als Fernunterricht statt. 

 Sportunterricht findet nicht als solcher statt, die im Plan ausgewiesenen Stunden werden 

anderweitig genutzt.     

 Es erfolgt für jede Gruppe am ersten der Schultage unabhängig von der Inzidenz eine anlasslose 

Schnelltestung (vgl. mein Brief vom 13.04.2021) 

 Ab einer Inzidenz von 200 erfolgt die Rückkehr in den Fernunterricht 

 Das bislang in der Schule praktizierte AHA - Konzept wird weiter gepflegt.  

 Der Schulbäcker verkauft in den Pausen auf dem Schulhof.  

Notbetreuung  

 

Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7, deren Eltern in den Tagen des Unterrichts zu Hause 

zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind, wird die Notbetreuung fortgeführt. Derzeit gehen wir 

davon aus, dass diejenigen, die bisher die Notbetreuung in Anspruch genommen haben, dies an diesen 

Tagen auch tun werden. Eine zusätzliche Rückmeldung ist nicht erforderlich.  
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Voraussetzung für einen Anspruch auf Notbetreuung ist grundsätzlich, dass beide 

Erziehungsberechtigten tatsächlich durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und 

auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht.  

Bei Alleinerziehenden kommt es entsprechend nur auf deren berufliche Tätigkeit bzw. Studium/Schule 
an.  
 
Auch wenn das Kindeswohl dies erfordert oder andere schwerwiegende Gründe, z.B. pflegebedürftige 
Angehörige oder ehrenamtlicher Einsatz in Hilfsorganisationen, Rettungsdiensten oder Feuerwehren, 
vorliegen, ist eine Aufnahme in die Notbetreuung möglich.  
 
Ab Montag, den 19.04.2021 findet die Notbetreuung wie gewohnt von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr in der 
Schule statt.  
 
Im Rahmen dieser Notbetreuung werden unter anderem auch die Aufgaben aus dem Fernunterricht 
bearbeitet. Deshalb bitten wir wenn möglich darum, Materialien mit in die Schule zu bringen.    
 
Leistungsmessung 
 
Die Regelungen zu Klassenarbeiten und Tests entnehmen Sie bitte meinem Schreiben vom 14.04. 2021 
 
Wir erinnern noch einmal an die notwendige Abgabe der Einverständniserklärung zum Schnelltest. Sie ist 
die Eintrittskarte ins Schulhaus für Ihr Kind.  
 
Wir freuen uns auf ein belebteres Schulhaus in der kommenden Woche  
 
Herzliche Grüße  
 
 
 
 
Dr. Günter Ernst, Schulleiter 


